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RS OGH 1952/4/2 1Ob308/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1952

Norm

KO §88 Abs3

Rechtssatz

Der Umstand, daß das Mitglied des Gläubigerausschusses früher Machthaber des Gemeinschuldners war, stellt einen

erheblichen Grund zur Ablehnung der Wahl nach § 88 Abs 3 KO dar.
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